
 
Landkreis Hildesheim 
Jagdbehörde 
Marie-Wagenknecht-Straße 3 
31134 Hildesheim 
  
 

 

Privatrechtliche Bestellung zum Jagdschutz 

gemäß § 30 Abs. 2 Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG) 

 

Name, Vorname:   __________________________________________________ 

Geburtsdatum:    __________________________________________________ 

Anschrift:    __________________________________________________ 

Kontaktdaten (Telefon/E-Mail):  __________________________________________________ 

Jagdschein-Nr.:    __________________________________________________ 

 

wird  

 

 unbefristet 

 befristet bis zum ___________________ 

 

für den Jagdbezirk/die Jagdbezirke 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

zum Jagdschutz bestellt und soll folgende Befugnisse erhalten: 

1. Personen, die dort unberechtigt jagen, die außerhalb der zum allgemeinen Gebrauch bestimmten 

Wege zur Jagd ausgerüstet angetroffen werden oder die eine sonstige Zuwiderhandlung gegen 

jagdrechtliche Vorschriften begehen, anzuhalten, ihnen gefangenes oder erlegtes Wild, Schuss- 

und sonstige Waffen, Jagd- und Fanggeräte, Hunde und Frettchen abzunehmen und ihre 

Personalien festzustellen, 

2. wiederholt wildernde Hunde, die sich nicht innerhalb der Einwirkung einer für sie verantwortlichen 

Person befinden und nicht als Jagd-, Rettungs-, Hirten-, Blinden-, Polizei- oder sonstige 

Diensthunde erkennbar sind, nach Anzeige bei der Jagdbehörde zu töten und 

3. wildernde Hauskatzen, die sich mehr als 300 m vom nächsten Wohnhaus entfernt befinden, und 

verwilderte Frettchen zu töten. 

 

 



 

 

 

Ort, Datum          Unterschrift der zum Jagdschutz bestellten Person 

 

 

Ort, Datum            Unterschrift Jagdpächter*in 

 

 

Ort, Datum            Unterschrift Jagdpächter*in 

 

 

Ort, Datum            Unterschrift Jagdpächter*in 

 

 

Ort, Datum            Unterschrift Jagdpächter*in 

 

Hinweise: 

§ 25 Bundesjagdgesetz (BJagdG) 

(1) Der Jagdschutz in einem Jagdbezirk liegt neben den zuständigen öffentlichen Stellen dem Jagdausübungsberechtigten ob, 

sofern er Inhaber eines Jagdscheines ist, und den von der zuständigen Behörde bestätigten Jagdaufsehern. Hauptberuflich 

angestellte Jagdaufseher sollen Berufsjäger oder forstlich ausgebildet sein.  

(2) Die bestätigten Jagdaufseher haben innerhalb ihres Dienstbezirkes in Angelegenheiten des Jagdschutzes die Rechte und 

Pflichten der Polizeibeamten und sind Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft, sofern sie Berufsjäger oder forstlich 

ausgebildet sind. Sie haben bei der Anwendung unmittelbaren Zwanges die ihnen durch Landesrecht eingeräumten 

Befugnisse.  

§ 29 Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG) 

(1) Die Jagdschutzberechtigten sind in ihrem Jagdbezirk befugt,  

1. Personen, die dort unberechtigt jagen, die außerhalb der zum allgemeinen Gebrauch bestimmten Wege zur Jagd 

ausgerüstet angetroffen werden oder die eine sonstige Zuwiderhandlung gegen jagdrechtliche Vorschriften begehen, 

anzuhalten, ihnen gefangenes oder erlegtes Wild, Schuss- und sonstige Waffen, Jagd- und Fanggeräte, Hunde und 

Frettchen abzunehmen und ihre Personalien festzustellen, 

2. wiederholt wildernde Hunde, die sich nicht innerhalb der Einwirkung einer für sie verantwortlichen Person befinden und 

nicht als Jagd-, Rettungs-, Hirten-, Blinden-, Polizei- oder sonstige Diensthunde erkennbar sind, nach Anzeige bei der 

Jagdbehörde zu töten und 

3. wildernde Hauskatzen, die sich mehr als 300 m vom nächsten Wohnhaus entfernt befinden, und verwilderte Frettchen 

zu töten. 

(2) Befugnisse nach Absatz 1 Nrn. 2 und 3 können die Jagdausübungsberechtigten schriftlich auf angestellte Jägerinnen oder 

angestellte Jäger sowie Jagdgäste übertragen. Die Übertragungsurkunde ist bei der Ausübung dieser Befugnisse mitzuführen.  

 


